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bahnen durch Trolleybusse 14) von 1000 V Fahr-
drahtspannung der Firma Sécheron bereits bewie-
sen wurde (Fig. 42). In diesem Zusammenhang
sollte auch die Umstellung einzelner von der PTT
betriebener Autobuslinien auf Trolleybusbetrieb
ins Auge gefasst werden, wobei eine Erhéhung der

Fig. 42.
der Rheintalischen Strassenbahnen
(Gleichstrom 1000 V)

Ueberland-Trolleybus

Fahrdrahtspannung auf 1500 V im Bereich der
Moglichkeit zu liegen scheint.

14) Bull. SEV 1941, Nr. 4, S. 66.

Schon seit langer Zeit gilt unser Land als die
Drehscheibe Europas. Damit hat man neben der
Kleinheit unseres eigenen Bahnkérpers vor allem
unsere dusserst wichtige zentrale Position im euro-
piischen Bahnnetz und die uns zufallende, ganz
besondere betriebstechnische Aufgabe gekennzeich-
net. Als Techniker haben wir uns die Erfiillung
dieser Aufgabe ganz besonders angelegen sein las-
sen; die Elektrifizierung unserer Bahnen, von der
hier die Rede war, beweist dies in hohem Masse.

Die Zeit scheint aber, wenn nicht alles triigt,
nicht mehr fern, wo unsere Drehscheibe noch eine
ganz andere Aufgabe zu erfiillen haben wird, und
zwar in einem Ausmass und einer Bedeutung, wie
nie zuvor. Diese Aufgabe liegt auf einem ganz ande-
ren Gebiet: Wie die von allen Himmelsrichtungen
kommenden Schienenstringe Europas in unserem
Lande sich einen und verbinden, so werden wir
im Herzen unseres schwergepriiften Erdteils als
Mittler und Vermittler vielleicht schon bald
zu einen und verbinden haben, was heute Hass
und Zwietracht trennt. Das aber wird nicht die
Aufgabe nur von uns Technikern sein, es ist die
Aufgabe von uns allen, denn es handelt sich dabei
um nichts anderes, als um die erhabenste Mission
unseres Vaterlandes.

Ist das Nachimpriignieren von Leitungsstangen wirtschaftlich?

Von F.Wecker-Frey, Ziirich

Der Artikel behandelt die Kostenfrage beim Nachimpri-
gnieren von Leitungsstangen. Der Autor geht von einer friither
im Bulletin SEV veréffentlichten Kostengleichung aus, die er
richtigstellt. Er betrachtet dabei nur die im Zeitpunkt der
Impriignierung auftretenden Kosten und stellt sie den Aus-
gaben fiir eine neue Leitungsstange, bezogen auf eine mittlere
Lebensdauer, gegeniiber. Bei der sogenannten mittleren
Lebensdauer handelt es sich um eine durchschnittliche Zahl
von Jahren, die eine neue Stange im Betrieb (ohne Nachim-
priignierung) aushilt. Je nach der Qualitit der Stangen und
den Witterungsverhiltnissen am Verwendungsort kann die
mittlere Lebensdauer von Werk zu Werk verschieden sein.
Der Autor zeigt an einem Zahlenbeispiel, dass die Nach-
imprignierung wirtschaftlich ist, wenn durch sie die Lebens-
dauer der Stange um rund 1 Jahr verlingert wird.

Eine Behandlung der Frage, wie weit sich die durchschnitt-
lichen Jahreskosten einer Stange reduzieren lassen, unter Be-
riicksichtigung der durch Anschaffung, Aufstellung und
periodische Nachimprignierung entstehenden Kosten, ist
heute noch nicht maoglich, da die Erfahrungen dariiber, wie
oft die Nachimprignierung an einer Stange periodisch wieder-
holt werden kann, erst in einigen Jahrzehnten vorliegen
werden. Immerhin hat die Praxis gezeigt, dass die Jahres-
kosten einer Stange durch eine einmalige Nachimprignierung
eine Reduktion erfahren.

In seinem interessanten, an der Betriebsleiter-
konferenz des VSE vom 16, Dezember 1932 in
Olten gehaltenen Referat iiber «Betrieb und Unter-
halt von Hochspannungsleitungen und Verteiler-
anlagen» !) machte W. K6chli, Bern, u. a. Angaben
iiber das Nachimprignieren von Leitungsstangen.
Bei dieser Gelegenheit hatte der Referent den ver-
dankenswerten Versuch unternommen, zur Ermitt-
lung der Wirtschaftlichkeit von Nachimpriagnierun-

1) Bull. SEV 1933, Nr.9, S.185.

621.315.668.1.0044

Cet article est consacré a la question du coit des poteaux
en bois réimprégnés. L’auteur se base sur un calcul publié
dans le Bulletin ASE et qu'il rectifie. Il ne considére que les
frais au moment de limprégnation et les compare au cout
d’'un. nouveau poteau, compte tenu d’une durée d'utilisation
moyenne. Cette durée est celle du nombre d’années gue le
poteau peut étre employé sans imprégnation. Elle peut varier
d’un réseau a lautre, suivant la qualité du bois et les con-
ditions atmosphériques. L’auteur prouve, par des exemples
numériques, qu’'une réimprégnation est économique lors-
qu’elle prolonge d’environ une année la durée du poteau.

Il n’est toutefois pas encore possible de préciser la yé-
duction des frais annuels moyens d’'un poteau, en tenant
compte du prix d’achat, des frais de montage et du coiit des
réimprégnations périodiques, car 'on ne saura guére que dans
quelques dizaines d’années quel est le nombre des réim-
prégnations périodiques nécessaires. On sait néanmoins déja
que les frais annuels d’un poteau sont réduits par une seule
imprégnation.

gen eine Formel aufzustellen. Das Resultat dieser
Formel steht jedoch mit den vom Referenten selbst
genannten und fiir die BKW, als Beispiel, ange-
fithrten Zahlen im Widerspruch. Dies zeigt folgende
Rechnung:

Kosten des Ersatzes einer Leitungsstange

Kosten der einmaligen Nachimprignierung

Zahl der Jahre zwischen 2 Nachimpriignierungen
Lebensdauer der Stange ohne Nachimprignierung
Verlingerung der Lebensdauer durch die Nachimprignie-
rung (vom Referenten auf Grund gemachter Beobachtun-
gen angenommen),

R
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Es wird davon ausgegangen, dass Kostengleich-
heit bestiinde, wenn

k K
— (T t) = — -+t
" (T'+10) o

sei, woraus gefolgert wird, dass das Nachimprignie-
ren wirtschaftlich sei, wenn

T P

2.k
t - -
K-n—T-.k

IV

ist.
Aus den Erfahrungen der BKW nannte Kochli
folgende Zahlen:

K =Fr. 125—, k—=Fr. 7.—, n—6 Jahre, T =
17 Jahre und t — 6 Jahre.

Demzufolge ergibt sich, unter Einsetzen der
BKW-Zahlen, dass das Nachimprignieren wirl-
schaftlich ist, wenn eine Verlingerung der Lebens-
dauer von

2,
= 1T =4 — 3,2 Jahren erzielt wird.

125.6 —17 .17

Machen wir nun, unter Beriicksichtigung obiger
Zahlen, folgende Ueberlegung:

Das Ersetzen einer Leitungsstange koste Fr.125.—-.
Diese Stange habe eine Lebensdauer von 17 Jahren.
Somit kostet die Stange pro Jahr 125 :17 = Fr.
7.38. Wenn nun die Nachimprignierung, wie oben
angegeben, nur Fr. 7.— Kkostet, was also weniger
als die Jahreskosten einer Stange ausmacht, so hat
sich doch das Nachimprignieren in weniger als
einem Jahre amortisiert, d. h. das Nachimprignie-
ren rechtfertigt sich wirtschaftlich schon, wenn die
Lebensdauer um nur schwach 1 Jahr und nicht, wie
die Formel angibt, um 3,2 Jahre verldngert wird.

Dieser Widerspruch kann nur auf einen Fehler
in der Formel zuriickzufithren sein. Um ihn zn
finden, soll die Formel im folgenden aufs Neue
entwickelt werden.

Wenn die Kosten einer einmaligen Nachimpri-
gnierung k.Franken betragen und wenn die Nach-
impridgnierung nach n Jahren wiederholt werden
muss, so belaufen sich die Kosten fiir die Nach-

k
imprignierung auf jihrlich — Fr.
n

Analog gilt: Wenn die Kosten fiir das Ersetzen
einer Stange K Franken betragen und wenn diese
Stange (ohne Nachimprignierung) eine Lebens-
dauer von T Jahren erreicht, so belaufen sich die

Kosten jiahrlich auf % Fr.

Es herrscht demnach Kostengleichheit, wenn
k K
— = = Q1
n T )

Die jdhrlichen Kosteni undg ergeben nach
n

x Jahren je den Gesamtbetrag von

i-xbzw.E-xFr.
n T

Es herrscht also wieder Kostengleichheit, wenu

k K
—_— . X=— X 2
" 7 (2)

Setzen wir nun fiir x die durch die Nachimprignie-
rung bewirkte Verlingerung der Lebensdauer, also
t ein, so erhalten wir Kostengleichheit bei

k K
— et =— .t 3
N T 3)

Dieses ist die neue Ausgangsformel fiir die weitere
Berechnung. Vergleicht man diese mit derjenigen
des Referenten, so sehen wir, dass die linke Seite
der Gleichung anders lautet.

Von diesem Punkt an beschreiten wir nun einen
anderen Weg, indem wir die fiir die Praxis wich-
tige Frage stellen: In welchem Verhiltnis stehen
eigentlich n (Anzahl Jahre zwischen 2 Nachim-
prignierungen) und t (Verlingerung der Lebens-
dauer durch die Nachimprignierung) zueinander?

Es ist ohne weiteres klar, dass wenn eine Nach-
imprignierung vorgenommen wird, solange die vor-
hergegangene noch wirksam ist, man die zweite
eben zu frith gemacht hat. Das zeitliche «Ueber-
einanderschieben» der Nachimpriignierungen ha:

| keinen Sinn und bedeutet nur unniitze Geldaus-

gabe. Wird anderseits die Nachimprignierung erst
dann gemacht, wenn die erste schon ihre Wirksam-
keit verloren hat, dann ist man mit der Nachim-
prignierung eben zu spit gekommen. Denn: in
der Zeit zwischen dem Aufhoren der Wirksamkeit
der ersten Imprignierung und dem Anbringen der
Nachimprignierung wird die Stange durch Fiul-
nis angegriffen.

Daraus geht hervor, dass die Zeit zwischen zwei
Imprignierungen und die eigentliche Wirkungs-
dauer der Imprignierung ein und dieselbe sein
muss. In obigen Formeln wird also stets n = ¢ sein!

Ersetzen wir also in Formel 3 das n durch ¢, so
erhalten wir

— et = — .t (4)

aus dieser Formel den Wert fiir ¢ ausgerechnet,
ergibt
T- -k

K

©)

und damit kommen wir zu der neuen Formel, nach
welcher das Nachimprignieren wirtschaftlich ge-
rechtfertigt ist, wenn

t = —— ist.

Wiederholen wir nun dasselbe Rechenbeispiel aus

| der Praxis, wie friiher, indem wir die gleichen
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(BKW-) Werte einsetzen, jedoch die neue Formel
verwenden, so erhalten wir

17 .7

t = = 0,95 Jahre.

D. h. die Nachimprignierung rechtfertigt sich wirt-
schaftlich, wenn die Lebensdauer um mindestens
0,95 Jahre verlingert wird. Dieses Resultat deckt
sich genau mit der eingangs erwidhnten Ueber-
legung aus der Praxis.

Die damalige Annahme des Referenten, dass die
Lebensdauer der Stange durch geeignete Nachim-
pragnierverfahren um 6 Jahre verlingert werden
konne, ist inzwischen durch Tatsachen bestatigt
worden. Somit darf die Frage, ob das Nachimpri-
gnieren von Leitungsstangen wirtschaftlich sei, kraf-
tig bejaht werden.

In diesem Zusammenhang bedarf die Kosten-
frage des Bandagenverfahrens noch einer Berich-
tigung. Der Referent gab diese Kosten damals mit
Fr. 16.— bis Fr. 17— pro Stange an. Seither ist
nun eine neue Bandage zu dem erheblich niedrige-
ren Preis von Fr. 6.50 pro Stiick auf den Markt
gekommen. Diese Bandage enthilt die in der Holz-
imprignierung seit 30 Jahren bekannten Basilit-
Salze. Ihre Montage ist sehr einfach und dieselbe
kann durch Leute aus dem eigenen Betrieb vor-

genommen werden. Einschliesslich Montagelohn
kommt das Bandagenverfahren heute somit auf
Fr. 7.— bis Fr. 8.— pro Stange zu stehen. Mit
diesen Bandagen behandelte Stangen stehen jetzt
in der Schweiz im 5. Jahre und die bisher gemach-
ten Beobachtungen lassen auf eine weitere Ver-
lingerung der Lebensdauer schliessen, wodurch ihre
Wirtschaftlichkeit erwiesen ist.

Wann soll die Nachimprignierung vorgenommen
werden?

Diese Frage ldsst sich nicht mit allgemeiner
Giiltigkeit beantworten, denn gar willkiirlich wirft
die Natur oft alle menschlichen Berechnungen und
Formeln iiber den Haufen. Es bleibt hier nichits
anderes iibrig, als den geeigneten Zeitpunkt auf
Grund logischer Ueberlegungen zu ermitteln. Jedes
Werk, welches iiber den Zustand seiner Stangen
buchmiissige Kontrolle fiihrt, wird festgestellt ha-
ben, dass der eigentliche Stangenausfall etwa vom
10. Jahre der Standdauer an beginnt. Um den héch-
sten Wirkungsgrad zu erzielen, soll man die Nach-
imprignierung bei einzelnen Stangen, deren Zustand
es erfordert, schon nach 8 Jahren ausfithren. Kosten-
miissig fillt es dabei nicht ins Gewicht, wenn bei
schematischem Vorgehen einmal eine Stange «zu
frith» behandelt worden sein sollte, denn auch
hier gilt «Vorbeugen ist besser als Heilen».

Der Zusammenhang zwischen dem Lichtstrom und der aufgenommenen
Leistung elektrischer Gliihlampen

Yon W. Geiss, Eindhoven (Holland)

Eine der wichtigsten Eigenschaften der elektri-
schen Glithlampe ist die spezifische Lichtausbeute,
ausgedriickt in Dekalumen pro Watt. Dieser Wert
ist aber nicht nur fiir jeden Typ ein anderer, er
variiert ausserdem noch von Fabrikat zu Fabrikat.

Wenn beide Werte, Lichtstrom in DIlm und auf-
genommene Leistung in W, auf die Lampe aufge-
stempelt sind, was nach den Priifbedingungen des
SEV vorgeschrieben ist, kann der Verbraucher sich
wenigstens angeniihert ein Bild machen iiber die
Giite der verschiedenen Erzeugnisse. Es wird aber
ein etwas verwickeltes Problem, wenn etwa das eine
Fabrikat nach DIm und das andere in Watt ge-
staffelt ist.

Zeichnet man die Watt-Dekalumenwerte eines
bestimmten Fabrikates in ein doppelt-logarithmi-
sches Koordinatensystem, so ergibt sich, dass die
Werte mit geniigender Genauigkeit auf einer Ge-
raden liegen 1).

Der Zusammenhang wischen der aufgenomme-
nen Leistung P und dem Lichtstrom @ lisst sich

also durch die Formel: .
b-P=o* (1)
oder auch
logP + logb = alog @ (2)

1) W.Geiss: Zur Frage der Dekalumenstaffelung elektri-
scher Gliihlampen. Licht, Bd. 11 (1941), S. 156—157, Fig. 1,
und Bulletin SEV 1942, Nr, 14, S. 400.

621.326.089.

darstellen, wo ¢ und b Konstanten bedeuten, die ein
Fabrikat charakterisieren.

Wir haben aus einem grossen Versuchsmaterial
itber einen lingeren Zeitraum von drei bekannten
Fabrikaten die Konstanten berechnet, alle bezogen
auf die mittlere Lebensdauer von 1000 Brennstun-
den. Es ergab sich, dass fiir gasgefiillte Doppelwen-
dellampen der Exponent a eine Konstante ist, die
unabhingig vom Fabrikat ist. Fiir die Typen
220...230 V, 40...150 Dlm bzw. 40...100 W ergibt sich

a = 0,780.

Die Giite eines Fabrikates in bezug auf die spe-
zifische Lichtausbeute wird demnach durch die
Konstante b eindeutig gekennzeichnet.

Fiir die drei untersuchten Fabrikate A, B und
C fanden wir:

220...230 Volt b, = 0,482

bg = 0,469
be = 0,467
by = 0,494

Zum Vergleich haben wir auch noch die Konstante
by fiir handelsiibliche Kryptonlampen gegeben.
Wie man aus den angegebenen Werten ersieht,
hat das Fabrikat A im Mittel eine 3,2 % hdhere
Lichtausbeute als das Fabrikat C; der Unterschied
fir die Kryptonlampe betrdgt 2,5 % bzw. 5,8 %,



	Ist das Nachimprägnieren von Leitungsstangen wirtschaftlich?

